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Fortsetzung der Wechselordnung.
5. 161.

den Flllen der beldenvorbergehendenPon#cgrarben muß der Richter den Inhaber des verlorenen

Ereniors und ven, der es verloren, auf einen bn morischen nach der Entsernung beiderTheile Leiming=
lich gerdumigen Termin vorladen, und wenn don er Inhaber dartdunkann, daß er redlicher Besiter
Wichfee lep, auch keine Lückeoder gargee 1 . 46.) in den Indossamenten scch sindet, ihm 0n
Wechsel oder die deponirte Jahlungzu

DerTrassat kann alsdann den eh25noch ohne Gefahr acceptiren, wenn er nochnicht acceptirt war.

5. 162.

Dem, welchem der Wechsel entkommen bleibt in dem Fall des vorhergehenden Paragrapben, so
wie auch, wennder Begogene vor der Benachrichtigung schon Jahlung und zwar zu rechler Jeit geleistet hat,
nur der Anspruch an den, der sich hhl Weise des Wechsels angemaaßt hat.

K. 163.

Hat aber der Bhhegen nach erhaltener Nachricht vongdem Entkommen des Wechsels, oder vor dem
—1 gezahlt, so sordent der Verlierende, der diese Umstände zu beweisen hat, vom ussteller Er-sat, und dererBegogenekann dem letztern seine Zahlung nicht anrechnen (5. 152.), sondern sich 162 0 an

den halten, der unrechtmätiger Weise zu dem Besit —ie ist, nicht an dessen Hintermänner.

Der Anspruch des Verlierenden an den meut sent aber voraus, daßer denselben zeitig von dem

Entkommen des Wechtcls brnachrichtigt babe. Dat der Trassam den Trassaten wegen des Wechsels schon
befriedigt, ee er die Nachricht vom Verlust erbitlr, oder war der Trassat ihm bei Ausfellung des Wech-

sels voten Berrag bereito schuld:g, so kann von ihm nur bie Ablrelung der ihm gegen den Trassaten
zustehenden Klagen verlangt weroin.

(. 165.

Wird bis zum Verfalltag (K. 48, 81.) der verlorene Wechsel zur Acceptation nicht präfentirt, so muß
sich der, welchem er entkommen- darüber vom Bezogenen eine Bescheinigung geben lassen, und hältsich
dann an den Aus

166.5.

Ill ein schon acceptirker Wechsel verloren ge- Srg so muß der Trassant und der Trassot wie im
all des §. 157 gebörig benachrichtigt werden r Verliereude kann. wenn er sich zur Sache gehörig

legitimir! das. und der Bezogene der? crcepration gen ig, oder im Wegedes ordentlichen Ngrelesh lolche
erwiesen worden ist, von demselben wechselmiáßige Zahlung zur Verfallzeit verlangen C.
lung muß iccen enhulich niedergelegt, oder es mußdrshalb Caittion beflellt werden. MWan0 nun
ein Inhaber des Wechseis innerhalb vier Wochen nach der Verfallzeit, so wird nach F. 161 versahren.
Meldet sich in da Zeu Niemand, so wird dem Verlierenden die Jahlung heraus, oder seine Caution srey

gegeben.
5. 167.

Hat sich der Inhaber des acceytirten Wechsels beim Trassaten n ehe er Nachricht vom Ver-
lust des Wechsels erhielte so treken die Bellimmungea der §. 160 bis 164ei
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F. 168.

DOse Vorschiisten der Eläe t K4 S.K. treten auch danm unter den von sch selbst ergebenden Wodissta-
tionen und mit RücksichtaufdieZehinmangen des §. 61 und 76 ein, wenn blos kie acceptirte. Hrima.oder dicdeiirte Sccunda cennommenI

§-

Wenn der der #reytetien gesländige oder uterwiesene Trassot zur Versallzeit kelne Jablung leistet, 
der, welchem der Wechsel en:kommen iß Protest erheben, worin rin t Brsehreibung des Wechselsg keine Ablschrist bepzubrin*ist) genugt. Ist dann der Vormann,anwelchenRegreß genommen

wird, seines daslaremta oder (wenn 29 der Trassaut wäre) der Ausstellung 8 oder wird er dessen

überwiesen, undhat sichderRegredientzunSache behörig legitimirt. so kann derselbe wechselmäßige Zah=
lung verlangen, welche jeroch der Vormann so-lange, bis derWechsel octjährt ist, zu deponiren das Recht-hat, sofern nicht der Regrehnehmende binreighee Sshhenheit stell

8. 170.

Dle Vorschristen des vorigen d. siaden auch Statt, wenn der Wichsel erst nach ausgehobenem Nrotest
verloren gegangenist.

S. 171.

lruee us dessen Schud der Wechsel eut?ommen isi, muß alle dadurch verurfachten Schäden:umd Kostenc#
8.1

IienneFällen der §. 158 102, 103, 103, 105 6* keine Wechselklage, sondern mur der ordentliche.
rocesß

XIV. Necht der Wechsel im Concuré.

8. 173.

Entfleht uber den Wechselschuldner Cbncurs, so hat der Wechselglanbiger die Wahl; obersich

en die Wersen de Schunere datten, oder im Concurs melden will. Im erslern Fall kann umt Personal:
arreit gegen den Schuldner verfahren, doch muß die Zahlung, sahs sienicht von andern geleistet, sonrern
aus dessen vielleicht zoles gebliebenen cigenen Muteln ausgebracht worden ist, on dir Conturs=

masse abgeliesert werden 4

Hatsichein Wechselgladubiger elnmalim Concuro rgen so ist sein Wechfelrecht gegen den Gemcin-
schuldner, so lange der Concurs dauert, unwirksam. Er hat als solcher kein Vorzugérech!, und ke lichauch von einem, von der Mehrheit der Gläubiger zeisrg, Nahlal#en# nicht ausschließen

F. 175.

Slnd einem — mebrere Wechselinteressenten verhoftek, zan " bricht über alle Concurs“
aus. so kann er sich mit d nzen Sunmme in allen Concursen meiden (5. 14. Gelangt er jedoch0.

62 Fuarnnderselben zu irgend uisn ahlung, so mindert dieselbe ipso jure 247 richhenng in allen übrigen.
oncur

8. 176.

Die Wechselrechte eines checher können 7 von dem bestellten Mossepfleger eben so
ousgeübt und versolgt werden, alsveo i lelbst. Doch hat der Malsepfleger auch alle Obliegenheitenzu ersüllen,welche den lgelabennn #ur Mlicht gemacht sind.

XV. Aufhebung des Wechselrechts..

5. 177.

ger. den schon vorgekommenen Gründen, aus welchen das #WWechselrecht ganz oder nur in- gewisser
"instgue wird (Versehen desWekstigs#-bigers §. 141, 145, Verlust des Wechsels s. 162,

-.oncurs des Wechselschuldners §. 174.) wird es noch ferner aufgehoben
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sels in §. 124, 175, 126, 131, 135—14.verordnekist,nurdaßgegendenAussteller selbst keln eigent-

lücher Regreß, sondernblos die trei Klage sta#t sindet.
Vertorene Wechsel.

K. 203.

Ist der Wrchsel verloren gegangen, 9 muß nnverzuglich ber Aubsteller benachrichtigt werden.
Der Verlierende kann,welmerdererlteGmpfangefizdes Wechsels war, unter den im F. 158. ge-ordneten Zedingungen einen neuen(Mhse verlangen.

 . 201.

Wird dem Auasieller nach Erbetener i'e vom Verlust des Wechsels, t verlorene Wersel von
einem Dritten zur ZIahlung präsentir!, so U#unden die Vorschristen des.160— 161 Stall. Hat cr gleich-
wohl gezabr, "“ öleibt er dem aunen ebenralls verhaftet, und hat nur den lohiet gegen den, wel-

cher unredlicher Weise des Wechselu sich angemaaßt hat, im ordentlichen Proceß.

— .)weene vor erhaltener Nachricht Snblung geleistet., einerlep“ oh vor vder nach der Verfall-
zeit E. obleibt dem Veriierenden nurderRegreß gegen den, welchtr unredlicher Weise in den
Besit dr Waldees sich gesebt hat, im ordemlichen ProreßP.

Meldet Kt5b6 zur Versalleit #. 193) keln — bes verlorenen Wechsels, so kann der Verlie-
nde, wenn Ausin Wechsels Nestädig, oder der Ausstellung vesselben im Wege des orkene-

esen r en ist 16), jener selbst auch zur esich geborig irgitimirt uanvom Auosteller w ißige Zahlung en, muß ihm jedoch hinlängliche Scheben auf so lange siel
len, bis die nalslnn usfä ist.

S. 207.

1Uebrigens treten die Vorschriften dec . 169 —171 auch bepm eigenen Wechsel mit den von selbst sich

ergebenden Modisicationen ein.

VII. Rechte der —Siosetim Concurs.
8.*

ev einem über den Wechselschuonert. oder aiiennuicbid ausgebrochenen Concurs gelten auch
hier die Bestimmuygenin den §. 1

VIII. Aufhebung des Wechselrechts.

§. 200

Die Wechselklage gegrn den Aussteller verishrt in einem gemeinen Jahr von dem Zahlungstag an.

. 210.

In Räcbsscht der Wechselklage des Intervenienten und der Regrehklage ircten dle im 8. 177. so wie
Wit wegen der Verjährung die in den 6. 178 bis 183. enthaltenen Beslimmungen ein.

8. 211.

Das Recht des Wechselgléubigers erlischt ganz, wenn er Erbe des Ausseellers wird, oderumge-

kehrt. Wird er Erbr eines Invossanten vder umgekehrt, so eriuscht die Regiestklage ocgen die Himer=

männer des lettern. 212
 noch in den E. 185—187 von Acitebuns des W— in Bezug auf den tral-

sirten gesogt ist, sindet auch auf den eigenen Wechsel Anw



Bierter Abscthnhnitt.

Bom Wechselproceßb.

I. Verfahren im Allgemeinen.

. 213.

Dleallgemeinenproceßtechtlichen Normen, so weit sie mit dem umten angeorbneten Berfahren ver-
Pulnundnichtdurch ausdrücklicheVorschristen“ abgeandertsind,kommen auch im Wechselproceß zur.

II. Gerichtsstanbd

Die Weseltlage, n in dem allgemeinen Gerichksstand des Wohnoms, und in dem koner.
des Contracts, oder des Arrests angebrat#t werden. Hat der Beklagtesich ausdrücklich „aller Orten
wo #r anzutresfen“ 7 Jahlung verpflichtet, oder Truun in- keinen sesten Wohnsitz, so ist ieder. *çompetent, unter *!ts Gerichtsbarkeit er angetro

Uebrigens haben die Privilegie sori auch in e phest ihre Wirkung.

III. Anbringen der Wechselkloge.
215.

Dle Klage kann mündlich und schrifklich - werden, und es genügt jeder nt
cher den Klaggrund deutlich und schlassig, eine beslimmte detaillirte Angabe der JTorderung des Klägers

und das Gesuch, den Bellagten zur Zahlung nach s anzuhalten, enthälk.
d.

ur Segrintung der Klage gehorigen unnn müssen mie öffentlichen oder Privaturkunden
belea 6 welche vom Beklageen selbst oder von solchen Personen onsgesteltt sind, für deren Hand-
klungen er zu stchen bat. Sie müssen gleich mit der Klage wenigstens in Abschrift übergeben werden.“
Es gedören rahln hauptsächlich der Wechsel und die Proresic, und bey Wechselschulbnern, die an sit
wechselunsäylg sind, die gerichtlichen Jeugnisse über die ihnen beygelegle: Wechsels4higkeit.

5. 217.

Von einem in einer fremden Sprache erschehenen Wechsel müssen Uebersetzungen von verpflichte-ten Sanigem, bepgebracht werden. (ck. . 12.)

 2m

Ware der Mägermchfisnkaydtsdnqmalsvechselsunderhsmnschtdukchandtkeösscnlltchs
odekvolagtkn annucsmmnde Urkunden dessen Daseyn nahrhen oder sebltihm sonst einc zur
Begröndung der Klage überbaup (3. B. zur Sachlegitimation) u6. oe Beeesirki so bleibt ihm

Risis übrig, als im orremtlichen *“mi zu klagen, und m#n er darin die EristenzdesWechsels oder
den zur Vegründung der Klage nöthigen Umstand enviesen hat; am E, elihibene Zohlung zu

verlangen.
. 21.

5 kommen übrigens rch bei einer solchen in dem ordemtlichen Proceh eingeleiteken Wechselklagedle Etsenon des Wechselrechts zur Anwendung, wenn denselben nicht ein anderer Grund,z.B.Wech-

lelunsähigkeit des Beklagten, un des 'rs enrgegensteht.
 .

Fehlen dem Kläzer die Beweihmittel blos in **' auf Nebenforderungen, so hindert das die
nellange der. Wechfelklage nicht. (vergl. §.750)

§
Häutung-nehmet Werd elsorderungtn de * Klägers gegen denselben Beklagten in einem

Liben findet unbeschrankt. Stat sen s nI gecs ges 6*



IV. Richterliche Verfügung auf die Klage.

5. 222.

Eine Wechselklage, welcher nicht wenigstens eine Abschrist des Wechsels beiliegt, muß vom Rich-
ter sosort verworsen werden.

(. 223.

Wenn u Be ründng. der Wcechselktoge ersorderlichen Documente (. 216.) in Urschrift über-
geben de ind muß der * sofern der Kläger darauf anträgt, und der Beklagte in seie

ihe czirk zu trefsen ist, sch sort, mit dem Kläa oder dessen legitimirten Bevollmächtigten
n-weder selbst, oder was die Landed- —7 Collegien und das Verfahren gegenSchrüftfassen bei die-

sen Collegien betrifst, sich durch einen dazu beauftragten resp. Gerichkesectctarium oder Ju aiitremen
zum Beklagten begeben, wo dann obne vrgengige Ladung die nöthige Verhandlung nach Maaßgabe
der §. 231, 232, 234, 235, 237—222. erfolg

. 224.

ind die Voraussehzungen des vorigen F. nicht vorhanden, so beraumt der Richter - 24
Sunden nach Ueberreichung der Klage, unter abschristlicher Mutbeilung derselben undihrer Beilagen
an den Beklagten, einen Termin ouf einen, oder zwey, höchstens 8 Tage, nach Maaßgabe der Enfe

nung des Beklagten an.

8.2
Ist der Beklagke zur Zeit der im Gerichtsstand 255., bdee erhobenen Klage abwesend, ohne

einen Generalbevollmächtigten hinkerlassen zu haben, dem die Ladung insinuirt werden bam so muß
ihm, wosern die Abwesenheit länger als vier Wochen dauern sollte, ein Curalor bestellt werden, wel-

cher nach Einsicht der Bücher und sonstigen Papiert des Abwesenden ihn zu vertreten hat.

5. 226.

Die badung an denBeklagten muh die Aullage, den Wechsel und die übrigen Urkunden anzuerkennen
osern es nicht öffentliche sind iit abzuleugnen, auch über die etwa ohne liquide Beweismittelol Nebenferdelungen C. 220) sichzuerklären, und das Prdjudiz, daß auslerdem jenc für an-

erkannt,*s## zugestanden geachtet werden sollen, enthalten und zugleich auf Anhörung des eschehoe
gerichtet

. 227.

t Termin kann auch auf den Nachmiltag anberaumt, und es konnen auch Nachmittags Eide abt
genomurn werden.

. 228

Der anberaumte Termin kann wohl vom Albhern arr nicht vom Beklagten ausgenommen werden, so-
kern nicht vom letzterm Umstánde beschein.# werken, e ihm nicht allcin das berlönliche Erscheincn, son:
dern auch die Bevollmächtigung und Inkruirung ane Uo unmoöglich machen

V. Termin.

t. 220.

Im Termine müssen beide Theile persönlich oder durch gehörig Bevollmdchtigte erscheinen. Wessen

Vertreter nicht Leber# legitimirt ist, der wird als nicht erschienen betrachtet. Ein vermuthlicher Auftrag
Isl nicht genügend.

. 230.

In Ansehung der Art der Bevollmächtigung treten die bey minderwichtigen Sachen geordnelen Bestim-
mungen ein.

. 231.

einem kurgzen Versuch der Güte, werden die vom Kläger schon übergebenen oder jetzt zu überge=

berden DI#imltclsoablemue dem Beklagten 44, Anerkenntniß —8 Unterschrist vorgelegt, under wird

auch mit seiner sonstigen Vernehmlassung äDer Veschluß solgt.)
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